
1. Beiblatt 

57!.A .• B. 

zu 76/J 

Beiblatt zur Parla~antskorrespondenz 12. März 1960 

A n frag e b e a nt W 0 r tun g 

Die Abgeordneten Hol 0 u b e k und Genossen haben am 17. Feber d.J. 

im Zusammenhang mit der.Prämienerhöhung in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht­

versicherung an den Finanzminist er die Frage gerichtet, ob er b erei t sei, 

dem Nationalrat den Entwurf eines modernen äst erreichischen Versicherungs­

rechtes vorzulegen, das das d<:mtsche Recht ersetzt 9 das Rechtsgebiet ver­

einheitlicht und für einen angomessenen Schutz der Pflichtversicherten 

sorgt • Damit der Geset zgeb {:::rprüfen könne, ob aUs einer Pfli chtversicherung 

kein ungebührlicher Gewinn gozogen wird und auch nicht Prämienteile wid:nungs­

fremd verwendet werden, sollte nach dem Vorschlag der Anfragesteller die 

Genehmigung von Prämienerhöhun'gen dGr Zustimmung des Hauptausschusses 

des Nationalrates bedürfen. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Kam i t z führt in Beantwortung 

dieser Anfrage aUs: 

Die Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 27.Jänner 1960 9 

BGB1.Nr.28, betreffend Änderung des Geschäftsplanes in der Kraftfahrzeug­

Haftpflichtversicherung, die den Anlas s der l~nfr age bi1 det, hat ihre 

Rechtsgrundlage in der Bestimmung des § 54 Kraftfahrgesetz 1955. Nach dieser 

ist der Geschäftsplan der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (Tarif 

und Versicherungsbedingungen) vom Bundesministerium iür Finanzen im Einver­

nehmen mit dem Bundesministerium für Handol und liJiederaufbau "unter Bedacht­

nahme auf die Betriebsgrundlagen der Versicherungsunternehmungen, auf die 

Bedürfnisse des Kraftfahrverkehrs und auf die Interessen der Versicherungs­

nehmer und der VorsicherungsunternelLTJlungen ll zu genehmigen oder anzuordnen. 

Dem neuen Tarif liegt eine von den Versicherungsunternehmungen erstellte, 

zergliederte Schadonstatistik zugrunde. Der Erlassung der Verordnung sind 

monatelange Verhandlungen mit den Interessentengruppen vorangegangen. 

Das Bundesministerium tür Handel und \7iederaufbau hat vor Lbgnbe seiner 

Stellungnahme den Kraftfahroeirat gehört • .L.uf Grund ßc.;r Ergebnisse der 

vorerwähnt en Statistik mus sten wohl ÜO LTVJÜ;gend Prämienerhöhungen verfügt 

werden, do ch konnten auch die Präelien für v,.:;rschi edene Fahrz euggruppen 

gesenkt werden. 
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TIas Recht der Vertragsversicherung gliedert sich im wesentlich~n 

in das Versicherungsaufsichtsrecht und in das Versicherungsvertragsrecht. 

Die Grlmdlage des Versicherungsaufsicht srechte s ist das ( deutsche) 

Gesetz vom 6" Juni 1931, TIeutsches RGBl.I Seite 315, in der Fassung 

des Bundesgesetzes vom 18. Mai 1949, BGBl.Nr.124. Es handelt sich um eine 

umfassende Rechtsmaterie, die in der gelt enden RGgelung in 157 Paragraphen 

gegliedert ist. Für die Schaf fung eines grundlegend neuen 9 österreichischen 

Gesetzes werden in meinem Ministerium Vorarbei ten gele:i3tet. 

Hinsichtlich des Versicherungsvertragsrechtes ist das Bundesministerium 

für Justiz führond. Es beruht auf dem (deut schen) Geset z über den 

Versicherungsvertrag vom Jahre 1908, das mit Bundesgesetz vom 2. Dezember 

1958, BGBl.Nr o 2/59, materiell unverändert, aus trifiziert worden ist. 

-.-.-.-.-
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